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Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit
Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhaltes
geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bei Zustan-
dekommen dieser Satzung kann gemäß § 7
Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachung über den Bebauungsplan
Nr. 333/57 A 1. Änderung -Meiderich-

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
08.07.2013 gemäß § 10 Baugesetzbuch
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 333/57 A 
1. Änderung -Meiderich- als Satzung be-
schlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 333/57 A 1. Änderung
-Meiderich- wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 333/57 A 1. Änderung
-Meiderich- mit Begründung kann im Amt für
Stadtentwicklung und Projektmanagement,
Erftstraße 7, Zimmer 2 und 3, 47051 Duisburg
an den Werktagen, montags bis freitags von
8:00 bis 16:00 Uhr eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses Bebau-
ungsplanes kann der Entschädigungsberech-
tigte gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB verlangen, wenn die in den
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Die Fällig-
keit etwaiger Entschädigungsansprüche
kann der Berechtigte dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei den Entschädigungspflichtigen
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten



auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses
Bebauungsplanes kann der Entschädi-
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche
kann der Berechtigte dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei den Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein
Entschädigungsanspruch erlischt,
wenn nicht innerhalb von 3 Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB
bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungs-
planes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem
Jahr seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhaltes
geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3) Die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) bei Zustandekommen

dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6
Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Oberbürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Stadt Duisburg
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 1158/II -Obermeiderich-
„Zeus-Gelände/Südteil“ in Kraft.

Duisburg, den 01. Oktober 2013

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Herr John
Tel.-Nr.: 0203/283-2977
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 333/57 A 1. Änderung
-Meiderich- in Kraft.

Duisburg, den 01. Oktober 2013

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Herr John
Tel.-Nr.: 0203/283-2977

Bekanntmachung über den Be-
bauungsplan Nr. 1158/II -Ober-
meiderich- „Zeus-Gelände/Südteil“ 
für den Bereich zwischen Hamborner
Straße/A 59, Winterstraße und 
„Grüner Pfad“

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
08.07.2013 gemäß § 10 Baugesetzbuch
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 1158/II 
-Obermeiderich- „Zeus-Gelände/Südteil“
als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1158/II -Ober-
meiderich- „Zeus-Gelände/Südteil“ wird
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1158/II -Ober-
meiderich- „Zeus-Gelände/Südteil“ mit 
Begründung kann im Amt für Stadtent-
wicklung und Projektmanagement, 
Erftstraße 7, Zimmer 2 und 3, 47051 
Duisburg an den Werktagen, montags bis
freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr einge-
sehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft
gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
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Belehrung über die Erhebung der 
Klage

Gegen den Beschluss des Umlegungsaus-
schusses über die Teilaufhebung der Um-
legung kann innerhalb von sechs Wochen
nach dieser Bekanntmachung Antrag auf
gerichtliche Entscheidung gestellt werden.
Der Antrag ist schriftlich und eigenhändig
unterschrieben beim

Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg
47049 Duisburg

einzureichen.

Der Antrag muss die Entscheidung be-
zeichnen, gegen die er sich richtet. Er soll
eine Erklärung, inwieweit diese Entschei-
dung angefochten wird, und einen be-
stimmten Antrag enthalten. Er soll außer-
dem die Gründe sowie Tatsachen und 
Beweismittel angeben, die zur Recht-
fertigung des Antrages dienen. Falls die
Antragsfrist durch das Verschulden eines
Bevollmächtigten versäumt werden sollte,
würde dessen Verschulden dem vertrete-
nen Berechtigten zugerechnet werden.

Duisburg, den 18. September 2013

Umlegungsausschuss
der Stadt Duisburg
Der Vorsitzende

Dr. Steinfort 

Auskunft erteilt:
Frau Brockel
Tel.-Nr.: 0203/283-3921
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Bekanntmachung des Umlegungsaus-
schusses der Stadt Duisburg gemäß 
§ 50 des Baugesetzbuches

Umlegung U 97 – Hochfeld 

Gemäß § 50 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht, dass der Umlegungsaus-
schuss der Stadt Duisburg in seiner 
Sitzung am 5. Juni 2013 zur Teilaufhe-
bung des Umlegungsbeschlusses U 97 –
Hochfeld folgenden Beschluss gefasst hat:

Teilaufhebungsbeschluss

Der Rat der Stadt Duisburg hat am 
18. März 2013 den Beschluss zur öffent-
lichen Auslegung des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes Nr. 1134
„Ringlokschuppen“ gefasst. Zeitgleich
wurde der, dem Umlegungsverfahren 
U 97 – Hochfeld zugrunde liegende Be-
bauungsplan Nr. 2100 – Hochfeld aufge-
hoben. Zur Umsetzung der überarbeiteten
Planung ist aus heutiger Sicht eine Neu-
regelung der Grundstücke nicht mehr er-
forderlich.

Das Gebiet der teilweisen Aufhebung des
Umlegungsgebietes umfasst die Grund-
stücke 

Gemarkung Duisburg Flur 228 
Flurstücke 64 und 67, 
Gemarkung Duisburg Flur 245 
Flurstücke 260 und 305, 
Gemarkung Duisburg Flur 314 
Flurstücke 109, 296, 298, 306, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 321, 322 und 323. 

Die Umlegung wird für die genannten
Grundstücke nicht durchgeführt.

Die teilweise Aufhebung des Umlegungs-
beschlusses wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Das Grundbuchamt wird ersucht, die Um-
legungsvermerke in den Grundbüchern zu
löschen.
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Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Alt-Hamborn

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird mit dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag die
Rote Straße von Emscherstraße bis 
Ranenbergstraße gemäß dem zu dieser
Veröffentlichung gehörenden Lageplan
als Gemeindestraße für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über
den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanzge-
richten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO
VG/FG) einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er-
klärt werden. Der Klageschrift sollten nach
Möglichkeit zwei Abschriften beigefügt
werden.

Duisburg, den 13. August 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Großenbaum

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird mit dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag die
Stichstraße Am Dickelsbach – Ge-
markung Huckingen Flur 43 Flurstück
707 – als Gemeindestraße für den öffent-
lichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über
den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanzge-
richten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO
VG/FG) einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er-
klärt werden. Der Klageschrift sollten nach
Möglichkeit zwei Abschriften beigefügt
werden.

Duisburg, den 13. August 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360

Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Buchholz

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird mit dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag die
Stichstraße Heinrich-Albrod-Straße 
– Gemarkung Huckingen Flur 17 
Flurstück 476 – als Gemeindestraße für
den öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über
den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanzge-
richten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO
VG/FG) einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er-
klärt werden. Der Klageschrift sollten nach
Möglichkeit zwei Abschriften beigefügt
werden.

Duisburg, den 13. August 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360

Schlussbekanntmachung über die 
Einziehung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Bergheim

Gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen wird eine Teilfläche des 
Alfred-Hitz-Platzes gemäß dem zu die-
ser Veröffentlichung gehörenden Lageplan
hiermit eingezogen.

Die Absicht der Einziehung wurde am
15.04.2013 im Amtsblatt für die Stadt
Duisburg Nr. 12, Seite 97 bekannt ge-
macht. Fristgerechte Einwendungen 
wurden nicht vorgebracht.

Die Begründung der Einziehung liegt 
während der Dienststunden im Ver-
waltungsgebäude des Amtes für Baurecht
und Bauberatung, Friedrich-Albert-Lange-
Platz 7, Eingang Moselstraße 42, 47051
Duisburg, Zimmer E 24, zur Einsicht offen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Einziehung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über
den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanzge-
richten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO
VG/FG) einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Duisburg, den 27. August 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Timo Soja, zuletzt wohnhaft
Gartenstr. 32, 47198 Duisburg, gerichtete
Mitteilung, Aktenzeichen 083945, wird
gemäß den §§ 1 Abs. 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2006
(GV.NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 der
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Homberg, Bismarckplatz 1, 47198
Duisburg, Zimmer 211, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 19. September 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Tria

Auskunft erteilt: 
Frau Tria
Tel.-Nr.: 0203/283-8732

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Safet Can, zuletzt wohnhaft
Kopernikusstr. 49 a, 47167 Duisburg,
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gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen
51-33/93 GT 38496 und 38497, wird
gemäß den §§ 1 Abs. 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2006
(GV.NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 der
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Meiderich, Von-der-Mark-Str. 36,
47137 Duisburg, Zimmer 403, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 20. September 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Grothe

Auskunft erteilt: 
Herr Grothe
Tel.-Nr.: 0203/283-7758

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Rene Dillmann, zuletzt
wohnhaft Harmoniestr. 48, 47119 
Duisburg, gerichtete Mitteilung, Akten-
zeichen 083967/8, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV.NRW 

S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Homberg, Bismarckplatz 1, 47198
Duisburg, Zimmer 207, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 30. September 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Wolf

Auskunft erteilt: 
Frau Wolf
Tel.-Nr.: 0203/283-8428

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Alexandru Valentin, zuletzt
wohnhaft Pleasa Nr. 57, RO-245300 
BAILE OLANESTI JUD. VILCEA, gerichtete
Bußgeldbescheid vom 09.09.2013, Akten-
zeichen 222001516268 SB114, wird 
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)
in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
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jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 325,
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 20. September 2013 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt:
Frau Steuding
Tel.-Nr.: 0203/283-4624

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Ovidiu Ochesel, zuletzt
wohnhaft Brunnenstr. 12, 48151 Münster,
gerichtete Bußgeldbescheid vom
13.06.2013, Aktenzeichen
222001392402 SB102, wird gemäß §§ 1
und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der 
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 311,
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 20. September 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt:
Frau Breitfeld
Tel.-Nr.: 0203/283-4047

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Raycho Vaskov Asenov, zuletzt
wohnhaft: Bayreuther Straße 24, 47166
Duisburg gerichtete Ordnungsverfügung
vom 02.07.2013, Aktenzeichen 32-15-3
OV 42/13, wird gemäß §§ 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 211,
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden

können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 20. September 2013 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schäfer

Auskunft erteilt: 
Frau Bachmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Frau Sofka Kocheva, zuletzt wohn-
haft: Bayreuther Straße 24, 47166 Duis-
burg gerichtete Ordnungsverfügung vom
02.07.2013, Aktenzeichen 32-15-3 Schä
557554, wird gemäß §§ 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 211,
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
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können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 20. September 2013 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schäfer

Auskunft erteilt: 
Frau Bachmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Bekanntmachung des Erörterungs-
termins im Änderungsverfahren nach
§ 76 Absatz 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) in Verbin-
dung mit § 20 Absatz 1 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) für die Errichtung und
den Betrieb einer Rohrfernleitungsan-
lage zum Transport von gasförmigem
Kohlenmonoxid von Köln-Worringen
nach Krefeld-Uerdingen (CO-Pipeline)

Die Bayer MaterialScience AG, Kaiser-
Wilhelm-Allee 1, 51368 Leverkusen, nach-
folgend Vorhabenträgerin, hat bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf einen Antrag
auf Änderung des Planfeststellungsbe-
schlusses für die Errichtung und den 
Betrieb einer Rohrfernleitungsanlage 
zum Transport von gasförmigem Kohlen-
monoxid (CO-Pipeline) von Köln-
Worringen nach Krefeld-Uerdingen vom
14.02.2007 gemäß § 76 Absatz 1 VwVfG
NRW gestellt.

Der Erörterungstermin in diesem Verfah-
ren findet ab Dienstag, dem 5. November
2013, ab 10.00 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr)
in der Grugahalle, Norbertstraße in 45131
Essen statt. Erforderlichenfalls wird der
Termin an den Folgetagen am selben Ort
ab 10.00 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr) fort-
gesetzt.

Der Termin dient dazu, die rechtzeitig 
gegen das Vorhaben erhobenen Ein-
wendungen sowie die Stellungnahmen
der Behörden zu dem Vorhaben mit der
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Vorhabenträgerin, den Behörden, den 
Betroffenen sowie den Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, zu erörtern.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
Teilnahmeberechtigt sind alle Einwende-
rinnen und Einwender sowie Betroffene,
ihre gesetzlichen Vertreterinnen und Ver-
treter, Bevollmächtigten und Beistände.
Zur Kontrolle der Teilnahmeberechtigung
wird eine Eingangskontrolle durchgeführt.
Hierbei ist ein amtlicher Lichtbildausweis
(z. B. Personalausweis, Reisepass, Führer-
schein) vorzulegen.

Die Teilnahme an dem Termin ist jeder 
Person, deren Belange von dem Vorhaben
berührt werden, freigestellt. Die Ver-
tretung durch eine Bevollmächtigte oder
einen Bevollmächtigten ist möglich. Diese
Person hat ihre Bevollmächtigung durch
eine schriftliche Vollmacht und die Vorlage
eines amtlichen Lichtbildausweises (z. B.
Personalausweis, Reisepass, Führerschein)
nachzuweisen und die Vollmacht zu den
Akten der Anhörungsbehörde zu geben.

Ich weise darauf hin, dass bei Ausbleiben
einer oder eines Beteiligten in dem Er-
örterungstermin auch ohne sie oder ihn
verhandelt werden kann, dass verspätete
Einwendungen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen, ausge-
schlossen sind, und dass das Anhörungs-
verfahren mit Schluss der Erörterung 
beendet ist. 

Durch Einsichtnahme in die Planunter-
lagen, Erhebung von Einwendungen, 
Teilnahme am Erörterungstermin oder 
Vertreterbestellung entstehende Kosten
werden nicht erstattet.

Teilnahmeberechtigte Personen, die
wegen einer Hör- oder Sprachbehinde-
rung zur Wahrnehmung ihrer Rechte im
Erörterungstermin einen Anspruch auf 
Bereitstellung einer Gebärdensprach-
dolmetscherin oder eines Gebärden-
sprachdolmetschers haben, können diesen
Anspruch bis zum 21.10.2013 bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf geltend 
machen.

Diese Bekanntmachung ersetzt die indivi-
duelle Benachrichtigung jeder Person, die
Einwendungen erhoben hat, da mehr als
50 Einwendungen in dem Verfahren ein-
gegangen sind.

Weitere Informationen über Ablauf und
Inhalt sowie die Tagesordnung des Erörte-
rungstermins können Sie rechtzeitig vor
dem Termin der Internetseite der Bezirks-
regierung Düsseldorf 
http://www.brd.nrw.de
entnehmen.

Düsseldorf, den 27. September 2013

Bezirksregierung Düsseldorf 
- 54.08.01.02 -
Im Auftrag

gez. Peitz

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3200225757
(alt 100225754) der Sparkasse Duisburg

wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 17. September 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200994329 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 17. September 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3201348103,
3224047781 (alt 124047788) der Spar-
kasse Duisburg wurden heute für kraftlos
erklärt.

Duisburg, den 17. September 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3210076851 
(alt 110076858) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. September 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3201672510,
3201677725, 3201678939, 3201678947
der Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber der Sparkassen-
bücher wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung der Sparkassenbücher anzu-
melden, da andernfalls die Sparkassen-
bücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 26. September 2013

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3758298628 
(alt 28298628) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 26. September 2013

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3202409235 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen

drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzumel-
den, da andernfalls das Sparkassenbuch
für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 27. September 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses der admito GmbH gem. 
§ 108 Abs. 2 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der 
admito GmbH hat am 11.06.2013 den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
wie folgt festgestellt:

Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von
1.481 TEUR wird aufgrund des bestehen-
den Ergebnisabführungsvertrages als 
Gewinn an die DVV ausgeschüttet.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in
der Zeit vom 21. Oktober 2013 bis 
18. November 2013 in der Konzern-
zentrale der Duisburger Versorgungs- und 
Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße
27, 47053 Duisburg, unter Vorsprache bei
der Information montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte 
KPMG AG, Köln, hat folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

An die admito GmbH 

Wir haben den Jahresabschluss --be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang-- unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der admito GmbH, Duisburg, für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2012 geprüft. Nach § 6b
Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch

die Einhaltung der Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG,
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b
Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen
sind. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrages sowie
die Einhaltung der Pflichten nach § 6b
Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung
der Geschäftsführung der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung und
über den Lagebericht sowie über die Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und dass mit
hinreichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Pflichten zur Rechnungs-
legung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen
wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie
die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht sowie für die Einhaltung der
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b
Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
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umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der Geschäftsfüh-
rung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die
Wertansätze und die Zuordnung der 
Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachge-
recht und nachvollziehbar erfolgt sind und
der Grundsatz der Stetigkeit beachtet
wurde. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
unter Einbeziehung der Buchführung und
des Lageberichts hat zu keinen Ein-
wendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der admito
GmbH. Der Lagebericht steht in Einklang
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu
führen sind, hat zu keinen Einwendungen
geführt.

Köln, den 3. April 2013

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Winkeler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Duisburg, den 16. September 2013

admito GmbH
Geschäftsführung

Sabine Sander Ulrike Bethge

Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses der vectio Gesellschaft
für Flottenmanagement und Services
mbH gem. § 108 Abs. 2 Nr. 1c 
GO NW

Die Gesellschafterversammlung der vectio
Gesellschaft für Flottenmanagement und
Services mbH hat am 5. Juli 2013 den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
wie folgt festgestellt. 

Nach dem bestehenden Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag zwischen
der DVV und der vectio mit Datum
vom 23.02.2011 beschließt die Gesell-
schafterin, dass der Jahresfehlbetrag in
Höhe von 363.338,17 EUR von der DVV
ausgeglichen wird. Der Gewinnvortrag in
Höhe von 62.964,45 EUR wird in die
Gewinnrücklage eingestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen
in der Zeit vom 21. Oktober 2013 bis
18. November 2013 in der Konzern-
zentrale der Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße
27, 47053 Duisburg, unter Vorsprache bei
der Information montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte 
KPMG AG, Köln, hat folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

An die vectio Gesellschaft für Flotten-
management und Services mbH

Wir haben den Jahresabschluss --be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang-- unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der vectio Gesellschaft für Flotten-
management und Services mbH, 
Duisburg, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft.
Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags liegen in der Verant-
wortung der Geschäftsführung der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der Geschäftsfüh-
rung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 35 vom 15. Oktober 2013



Amtsblatt011111111111111111111111111f

309

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der vectio Gesell-
schaft für Flottenmanagement und 
Services mbH, Duisburg. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Köln, den 3. April 2013

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Brandt
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 19. September 2013

vectio Gesellschaft für Flotten-
management und Services mbH
Geschäftsführung

Marc Schwarzer

Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses der ThermoPlus 
WärmeDirektService GmbH Duisburg
gem. § 108 Abs. 2 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der 
ThermoPlus WärmeDirektService GmbH
hat am 23.04.2013 den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2012 festgestellt. 

Demnach wird der Jahresüberschuss in
Höhe von 219.875,60 EUR wie folgt 
verwendet:

150.000 EUR Einstellung in die Gewinn-
rücklagen für zukünftige Investitionen
69.875,60 EUR Abführung an die 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft mbH.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
in der Zeit vom 21. Oktober 2013 bis
18. November 2013 in der Konzern-
zentrale der Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße
27, 47053 Duisburg, unter Vorsprache bei
der Information montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte 
KPMG AG, Köln, hat folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

An die ThermoPlus
WärmeDirektService GmbH Duisburg

Wir haben den Jahresabschluss --be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang-- unter Ein-
beziehung der Buchführung und den
Lagebericht der ThermoPlus
WärmeDirektService GmbH Duisburg, 
Duisburg, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft.
Nach § 6 Abs. 5 EnWG umfasste die 
Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu
führen sind. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
sowie die Einhaltung der Pflichten nach
§ 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht
sowie über die Einhaltung der Pflichten

zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und dass mit
hinreichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Pflichten zur Rechnungs-
legung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen
wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht sowie für die Einhaltung
der Pflichten zur Rechnungslegung nach
§ 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der Ge-
schäftsführung sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts sowie die 
Beurteilung. Ob die Wertansätze und die 
Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3
EnWG sachgerecht und nachvollziehbar
erfolgt sind und der Grundsatz der Stetig-
keit beachtet wurde. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
unter Einbeziehung der Buchführung und
des Lageberichts hat zu keinen Ein-
wendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der 
ThermoPlus WärmeDirektService GmbH
Duisburg und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu
führen sind, hat zu keinen Einwendungen
geführt.

Köln, den 3. April 2013

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

zur Mühlen Winkeler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 19. September 2013

ThermoPlus WärmeDirektService
GmbH Duisburg
Die Geschäftsführung

Peter Felwor

Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses der rhein ruhr partner 
Gesellschaft für Messdienstleistungen
mbH gem. § 108 Abs. 2 Nr. 1c GO NW

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2012 wurde mit schriftlichem Gesellschaf-
terbeschluss vom 21. August 2013 durch
die Gesellschafter Stadtwerke Duisburg
AG und die Stadtwerke Essen AG fest-
gestellt und wie folgt beschlossen:
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Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von
214.706,16 EUR wird als Gewinnrücklage
dem Eigenkapital zugeführt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
in der Zeit vom 21. Oktober 2013 bis
18. November 2013 in der Konzern-
zentrale der Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße
27, 47053 Duisburg, unter Vorsprache bei
der Information montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte 
KPMG AG, Köln, hat folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

An die rhein ruhr partner Gesellschaft 
für Messdienstleistungen mbH

Wir haben den Jahresabschluss --be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang-- unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der rhein ruhr partner Gesellschaft
für Messdienstleistungen mbH, Duisburg,
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2012 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags liegen in der Verant-
wortung der Geschäftsführung der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-

tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der Geschäftsfüh-
rung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Ein-
wendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der rhein ruhr
partner Gesellschaft für Messdienstleistun-
gen mbH. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt
insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.
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Köln, den 25. März 2013

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Winkeler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 25. September 2013

rhein ruhr partner Gesellschaft
für Messdienstleistungen mbH
Geschäftsführung

Sandra Meier

Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses der rhein ruhr partner 
Gesellschaft für Energiehandel mbH
gem. § 108 Abs. 2 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der rhein
ruhr partner Gesellschaft für Energie-
handel mbH hat am 18. Juni 2013 den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
wie folgt festgestellt:

Der Jahresüberschuss in Höhe von
160.443 EUR wird in die Gewinnrücklage
eingestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen
in der Zeit vom 21. Oktober 2013
bis18. November 2013 in der Konzern-
zentrale der Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße
27, 47053 Duisburg, unter Vorsprache bei
der Information montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte 
KPMG AG, Köln, hat folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

An die rhein ruhr partner Gesellschaft 
für Energiehandel mbH

Wir haben den Jahresabschluss --be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang-- unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der rhein ruhr partner Gesellschaft
für Energiehandel mbH, Duisburg, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2012 geprüft. Nach § 6b
Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch
die Einhaltung der Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG,
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b
Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen
sind. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrages sowie
die Einhaltung der Pflichten nach § 6b
Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung
der Geschäftsführung der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und
über den Lagebericht sowie über die 
Einhaltung der Pflichten zur Rechnungs-
legung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und dass mit
hinreichender Sicherheit beurteilt werden

kann, ob die Pflichten zur Rechnungs-
legung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen
wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht sowie für die Einhaltung
der Pflichten zur Rechnungslegung nach
§ 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der Ge-
schäftsführung sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts sowie die Beur-
teilung, ob die Wertansätze und die Zu-
ordnung der Konten nach § 6b Abs. 3
EnWG sachgerecht und nachvollziehbar
erfolgt sind und der Grundsatz der Stetig-
keit beachtet wurde. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
unter Einbeziehung der Buchführung und
des Lageberichts hat zu keinen Ein-
wendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der rhein ruhr
partner Gesellschaft für Energiehandel
mbH. Der Lagebericht steht in Einklang
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.
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Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu
führen sind, hat zu keinen Einwendungen
geführt.

Köln, den 3. April 2013

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Kopp
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 18. September 2013

rhein ruhr partner Gesellschaft für
Energiehandel mbH
Geschäftsführung

Dr. Heinrich Macke     Stephan Anemüller
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